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A. RECHTSGRUNDLAGEN 
 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) m.W.v. 24.10.2015. 

 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzei-

chenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 

 
- Landesbauordnung für Baden-Württemberg In der Fassung vom 08.08.1995 (GBl. S. 617) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBl. S. 501) m.W.v. 01.03.2015. 

 
 

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 74 LBO) 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

 
Dachform 

 

Als Dachform zulässig sind  
 Satteldächer 

 gegenläufige, am First höhenversetzte Pultdächer 

 Pultdächer 

 Flachdächer 

 

Dächer mit Dachneigungen unter 15° werden wie Flachdächer behandelt und sind zu begrünen. 
 

Abwalmungen bis hin zum Zeltdach sind zulässig. 

Glänzende Metalloberflächen sind ausgeschlossen. 
 

 
2. Unbebaute Flächen und Einfriedigungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 

2.1 Als Einfriedigung zulässig sind ausschließlich Hecken (jedoch keine Nadelgehölzhecken mit Aus-

nahme der Eibe), Holzlattenzäune und Drahtzäune bei gleichzeitiger Hinterpflanzung.  
Jegliche Einfriedigung muss mindesten 50cm Abstand zur Straßenbegrenzungslinie einhalten. 

 
Hinweis: Die Höhe der Einfriedigung zu den Nachbargrund-

stücken richtet sich nach dem Nachbarrecht.  

 
Zu öffentlichen Gehwegen und Straßen hin und auf die Tiefe 

von 5,50 m neben Grundstückseinfahrten darf die Gesamthö-
he der Einfriedigung das Maß von 0,60 m nicht übersteigen.  

 
Massive blickdichte Einfriedigungen sind unzulässig (z.B. 

Sichtschutzzäune und -mauern). Umfriedungszäune sind mit 

einer Bodenfreiheit von mind. 10 cm zu errichten, um 
Kleinsäugern eine Durchwanderung zu ermöglichen. Sockel-

mauern sind nicht zugelassen. 
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2.2 Vor der Einfahrtsseite von Garagen und Carports ist ein Stauraum von mind. 5,50 m Tiefe anzu-
legen. Dieser Stauraum darf zur Straße hin nicht eingefriedet werden. Allseitige offene Stell-

platzüberdachungen können bei ausreichender Sicht in den Verkehrsraum auch ohne Stauraum 
ausgeführt werden. 

 

2.3 Bei Anordnung von Grenzbauten entlang der Straßenbegrenzungslinie muss der Abstand aller 
oberirdischen Bauteile mind. 0,50 m betragen. 

 
2.4  Entlang von öffentlichen Wegen und Straßen sind auf den privaten Grundstücken in einem Ab-

stand von 0,70 m von der Grundstücksgrenze Standorte für Beleuchtungskörper und Schaltkäs-

ten einschließlich Fundament und Leitungsführung zu dulden. 
 

 
3. Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37, Abs. 1 LBO) wird auf 2,0 Stellplätze je Wohneinheit 

erhöht (sh. dazu Begründung zur Ergänzungssatzung). Ansonsten gilt die Verwaltungsvorschrift des 
Wirtschaftsministerium über die Herstellung notwendiger Stellplätze vom 16. April 1996 in Verbindung 

mit § 37, Abs. 1 LBO. 
 

 

 
4. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2) 
 

4.1 Zur Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Dachwassers ist ein Kleinspeicher mit min-
destens 3 cbm Volumen einzubauen. Der Überlauf ist an die Regenwasserkanalisation anzu-

schließen oder über private Retentionsflächen abzuführen. Brauchwasseranlagen im Haushalt 

müssen den Vorschriften der Gemeindewasserversorgung entsprechen.  
 

4.2 Es ist nicht gestattet, Sickerschachtanlagen zu installieren, welche Oberflächenwasser direkt 
dem Grundwasser zuführen. Die Versickerung kann nur über eine belebte Bodenschicht erfol-

gen.  

 
4.3 Befestigte Flächen (Stellplätze, Garagenzufahrten, Hof- und Wegflächen) sind mit wasserdurch-

lässigen Belägen auszuführen. Geeignete Belagsarten sind wassergebundene Decke, Schotter-
rasen, Rasengitterstein, Rasenpflaster oder Drainstein. Das Oberflächenwasser ist in die Vege-

tationsflächen abzuleiten.  

 
5. Ausnahmen und Befreiungen 

 
Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen gilt § 56 LBO. 

 
 

6. Ordnungswidrigkeiten 

 
Für Ordnungswidrigkeiten gilt § 75 LBO. 
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C. HINWEISE 
 

1. Geltungsbereich 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 
 

Der Geltungsbereich der Örtlichen Bebauungsvorschriften ergibt sich aus dem räumlichen Geltungs-
bereich der gleichnamigen Ergänzungssatzung. 

 
 

2. Ergänzungssatzung 

 
Auf die Ergänzungssatzung „Twielfeld 7“ wird hingewiesen (Rechtsplan und Textliche Festsetzungen). 

 
 

3. Baugrundverhältnisse 

 
Den Bauherren wird empfohlen den Baugrund in Hinsicht auf die Tragfähigkeit und geologische Be-

sonderheiten untersuchen zu lassen. 
 

Grundwasserhaltungen bedürfen der wasserrechtlichen Erlaubnis des Landratsamts Konstanz. 

 
 

4. Drainagen 
Drainagen sind auf dem Grundstück zu versickern und dürfen nicht an die öffentliche Kanalisation 

angeschlossen werden, da die Sickermulden südlich des Plangebiets komplett trocken fallen sollen. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hilzingen, 14.03.2017 
 

Bürgermeister : Planer : 
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